
 
 
Wichtige Patienteninformation vor Abschluss der Vereinbarung wahlärztlicher Leistungen 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
Sie sind im Begriff, eine so genannte Wahlleistungsvereinbarung über die gesonderte Berechnung ärztlicher Leis-
tungen zu unterzeichnen. Hierfür schreibt § 17 Abs. 2 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) vor, dass jeder 
Patient vor Abschluss der Vereinbarung über die Entgelte der Wahlleistungen und deren Inhalt im Einzelnen zu 
unterrichten ist. Dieser Verpflichtung möchten wir hiermit nachkommen. 
 

1. Die BPflV bzw. das KHEntG unterscheiden zwischen allgemeinen Krankenhausleistungen und Wahlleis-
tungen. 
Allgemeine Krankenhausleistungen sind die Krankenhausleistungen, die unter Berücksichtigung der Leis-
tungsfähigkeit des Krankenhauses im Einzelfall nach Art und Schwere der Krankheit für die medizinisch 
zweckmäßige und ausreichende Versorgung des Patienten notwendig sind. Sofern Sie gesetzlich kranken-
versichert sind, entstehen Ihnen für die Inanspruchnahme der allgemeinen Krankenhausleistungen außer 
den gesetzlichen Zuzahlungen keine gesonderten Kosten. 
Wahlleistungen hingegen sind über die allgemeinen Krankenhausleistungen hinausgehende Sonderleistun-
gen. Diese sind gesondert zu vereinbaren und vom Patienten zu bezahlen.

 
2. Für so genannte wahlärztliche Leistungen bedeutet das, dass Sie sich damit die persönliche Zuwendung 

und besonders fachliche Qualifikation und Erfahrung der liquidationsberechtigten Ärzte des Krankenhau-
ses (i. d. R. Chefärzte oder Oberärzte) einschließlich der von diesen Ärzten veranlassten Leistungen von 
Ärzten und ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses hinzukaufen. 
Selbstverständlich werden Ihnen auch ohne Abschluss der Wahlleistungsvereinbarungen alle medi-
zinisch erforderlichen Leistungen zuteil, jedoch richtet sich dann die Person des behandelnden Arz-
tes ausschließlich nach der medizinischen Notwendigkeit. 

 
3. Im Einzelnen richtet sich die konkrete Abrechnung nach den Regeln der amtlichen Gebührenordnung für 

Ärzte / Gebührenordnung für Zahnärzte (GOÄ/GOZ). Diese Gebührenwerke weisen folgende Grund-
systematik auf: 
In einer ersten Spalte wird die abrechnende Leistung mit einer Gebührenziffer versehen. Dieser Gebühren-
ziffer ist in einer zweiten Spalte die verbale Beschreibung der abrechenbaren Leistungen zugeordnet. In der 
dritten Spalte wird die Leistung mit einer Punktzahl bewertet. Dieser Punktzahl ist ein für die ganze GOÄ 
einheitlicher Punktwert zugeordnet, welcher in Cent ausgedrückt ist. Der derzeit gültige Punktwert liegt 
gemäß § 5 Abs. 1 GOÄ bei 5,82873 Cent. 
Aus der Multiplikation von Punktzahlen und Punktwert ergibt sich der Preis für diese Leistungen, welcher  
in einer Spalte 4 der GOÄ ausgewiesen ist. 
 
Beispiel: 
 
Ziffer  Leistungsbeschreibung   Punktzahl Preis (Einfachsatz), gerundet 
1  Beratung- auch mittels Fernsprecher 80  4,66 EUR 
 
Bei dem so festgelegten Preis handelt es sich um den sogenannten GOÄ-Einfachsatz. Dieser kann sich 
durch Steigerungskosten erhöhen. Diese berücksichtigen die Schwierigkeiten und den Zeitaufwand der ein-
zelnen Leistungen oder die Schwierigkeiten des Krankheitsfalles. Innerhalb des normalen Gebührenrah-
mens gibt es Steigerungssätze zwischen dem Einfachen und dem 3,5fachen des Gebührensatzes, bei techni-
schen Leistungen zwischen dem Einfachen und dem 2,5fachen des Gebührensatzes und bei Laborleistun-
gen zwischen dem Einfachen und dem 1,3fachen des Gebührensatzes. Der Mittelwert liegt für technische 
Leistungen bei 1,8 für Laborleistungen bei 1,15 und für alle anderen Leistungen bei 2,3. Daneben werden 
die Gebühren gemäß § 6aGOÄ um 25% bzw. 15% gemindert. 
 
Welche Gebührenposition bei Ihrem Krankheitsbild zur Abrechnung gelangen und welche Steigerungssät-
ze angewandt werden, lässt sich nicht abstrakt vorhersagen. Hierfür kommt es darauf an, welche Einzelleis-
tungen konkret erbracht werden, welchen Schwierigkeitsgrad die Leistung besitzt und welchen Zeitauf-
wand sie fordert.         
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Insgesamt kann die Vereinbarung wahlärztlicher Leistungen eine nicht unerhebliche finan-
zielle Belastung bedeuten. Prüfen Sie bitte, ob Ihre private Krankenversicherung / Beihilfe 
etc. diese Kosten deckt. 
                
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
sollten Sie zu Einzelheiten noch ergänzende Fragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der Aufnahme unse-
res Krankenhauses zur Verfügung. 
 
Gleichzeitig können Sie dort auch jederzeit Einsicht in die GOÄ/GOZ nehmen. 
 
 
 
 
     
 
 
Löningen,  Unterschrift der Krankenhausmitarbeiters 
    

  Unterschrift des Patienten 
 
 



 
 

Wahlleistungsvereinbarung 
 

zwischen 
 
 
 
Name, Vorname des Patienten Geburtsdatum 

Postleitzahl   Wohnort des Patienten Straße und Haus-Nr. 

und 
 
dem Kuratorium des Krankenhauses St. Anna-Stift, 49624 Löningen 
als Träger des Krankenhauses 
 
 
über die Gewährung der nachstehenden angekreuzten 
 
 

gesondert berechenbaren Wahlleistungen 
 

zu den in den Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) und im Krankenhausentgelttarif genannten Bedingungen: 
 
 
O die ärztlichen Leistungen aller an der Behandlung beteiligten Ärzte des Krankenhauses, soweit diese zur ge-

sonderten Berechnung ihrer Leistungen berechtigt sind, einschließlich der von diesen Ärzten veranlassten Leis-
tungen von Ärzten oder ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses. 
Dies gilt auch, soweit die wahlärztlichen Leistungen vom Krankenhaus berechnet werden; die  
Liquidation erfolgt nach der GOÄ/GOZ in der jeweils gültigen Fassung. 
 

O Unterbringung in einem 1 – Bett – Zimmer: 
  
   Innere Medizin   74,00 €  je Tag 
   Chirurgie   74,00 €  je Tag 
   Urologie   65,90 €  je Tag 
    
O Unterbringung in einem 1 – Bett – Zimmer, Komfortausstattung (elektrisch verstellbares Bett, Videogerät, 
 Kühlschrank, Dusche): 
    
   Station 5   78,64 €  je Tag 
 
O Ich wünsche für einen Zeitraum von maximal vier Tagen die Reservierung bzw. das Freihalten des von mir 

gebuchten 1-Bett-Zimmers für den Fall, dass ich das Zimmer vorübergehend nicht nutzen kann (z.B. bei einem 
Aufenthalt im Kreißsaal oder auf der Intensivstation). Während der Zeit der Reservierung / des Freihaltens, in 
welcher das Zimmer nicht anderweitig belegt wird, berechnet das Krankenhaus einen um 25% geminderten 
Zimmerpreis, mindestens jedoch 59,26 €. 

 
O Unterbringung in einem 2 – Bett – Zimmer: 
  
   Innere Medizin   32,37 €  je Tag 
   Chirurgie   28,90 €  je Tag 
   Urologie   27,75 €  je Tag 
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Seite 2 der Wahlleistungsvereinbarung 
Hinweise: 
 
- Die zwischen dem Krankenhaus und dem Patienten vereinbarten gesondert berechenbaren Wahlleistungen 

werden im Rahmen der personellen und sächlichen Möglichkeiten des Krankenhauses erbracht, soweit dadurch 
die allgemeinen Krankenhausleistungen nicht beeinträchtigt werden. 

- In Entbindungsfällen erstreckt sich die Inanspruchnahme von Wahlleistungen  durch die Mutter  nicht auf ge-
sunde Neugeborene. Für das gesunde Neugeborene bedarf es einer gesonderten Wahlleistungsvereinbarung. 

- Das Krankenhaus kann den Abschluss einer Wahlleistungsvereinbarung bei Patienten, welche die Kosten einer 
früheren Krankenhausbehandlung nicht bzw. trotz Fälligkeit verspätet gezahlt haben, ablehnen. 

- Das Krankenhaus kann die Erbringung von Wahlleistungen sofort vorübergehend einstellen, soweit und solan-
ge dies für die Erbringung der allgemeinen Krankenhausleistungen gegenüber anderen Patienten erforderlich 
wird; im übrigen kann die Vereinbarung vom Patienten an jedem Tag zum Ende des folgenden Tages gekün-
digt werden; aus wichtigem Grund kann die Vereinbarung von beiden Teilen ohne Einhaltung einer Frist ge-
kündigt werden. 

- In den Belegabteilungen sind vom Patienten gewünschte Vereinbarungen über die ärztlichen Leistungen der 
Belegärzte, der Konsiliarärzte oder der fremden ärztlich geleiteten Einrichtungen – auch wenn bereits Wahl-
leistungen mit dem Krankenhaus vereinbart wurden – nicht mit dem Krankenhaus, sondern unmittelbar mit 
dem Belegarzt oder dem Konsiliararzt oder der fremden Einrichtung zu treffen. 

- Sofern Wahlleistungen vereinbart worden sind, können seitens des Krankenhauses sowohl angemessene Vor-
auszahlungen als auch angemessene Abschlagszahlungen verlangt werden. 

- Bei der Inanspruchnahme der Wahlleistung  „ärztliche Leistungen“  kann die Wahl nicht auf einzelne liquidati-
onsberechtigte Ärzte des Krankenhauses beschränkt werden (§ 22 Abs. 3 BPflV, § 17 KHEntg.G). Eine Ver-
einbarung über wahlärztliche Leistungen erstreckt sich auf alle an der Behandlung des Patienten beteiligten 
Ärzte des Krankenhauses, soweit diese zur gesonderten Berechnung ihrer Leistungen im Rahmen der vollstati-
onären und teilstationären sowie einer vor- und nachstationären Behandlung (§ 115a des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch) berechtigt sind, einschließlich der von diesen Ärzten  veranlassten Leistungen  von Ärzten und 
ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses. Dies gilt auch, soweit das Krankenhaus selbst 
wahlärztliche Leistungen berechnet. 

- Die gesondert berechenbaren ärztlichen Leistungen werden, auch soweit sie vom Krankenhaus berechnet wer-
den, vom Wahlarzt der Fachabteilung oder der ärztlich geleiteten Einrichtungen persönlich oder unter der Auf-
sicht des Wahlarztes nach fachlicher Weisung von einem nachgeordneten Arzt der Abteilung bzw. des Instituts 

 (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GOÄ/GOZ) oder von dem ständigen ärztlichen Vertreter (§4 Abs. 2 Satz 3 GOÄ/GOZ) er-
bracht. 

 
Für den Fall der unvorhergesehenen Verhinderung des Wahlarztes der jeweiligen Fachabteilung bin ich mit  
Übernahme seiner Aufgaben durch seinen nachfolgend benannten ständigen ärztlichen Vertreter  
einverstanden: 
 
Fachabteilung:  Wahlarzt:      Ständiger ärztlicher Vertreter: 
Chirurgie  Chefarzt Dr. med. Celebi    O.Andreica 
Innere Medizin  Chefärztin Dr. med. Hemmen-Funk   Dr. Müller 
Anästhesie  Chefarzt Dr. med. Schwegmann 
Urologie  Ltd. Ärzte K. Appeldorn, Dr. med. Conradi, H. Fix, Dr. med. Suhr 
Radiologie:  Dr. med. H.-E. Schulze 
 
Hinweis: 
Für die Inanspruchnahme der oben genannten Wahlleistungen besteht kein gesetzlicher Krankenversicherungs-
schutz. Bei der Inanspruchnahme von Wahlleistungen  ist der Patient als Selbstzahler zur Entrichtung des Entgelts 
verpflichtet. Prüften Sie bitte, ob Ihre private Krankenversicherung/Beihilfe etc. diese Kosten deckt. 
 
Löningen, 
                
Unterschrift des Patienten 
(bei minderjährigen Patienten: des oder der Sorgeberechtigten) 
 
Ich handele als Vertreter mit Vertretungsvollmacht 
 
 

 Unterschrift des Krankenhausmitarbeiters 

Unterschrift des Vertreters 
              


